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Bericht des Ausschusses für Verfassung und Verwaltung
über das Landesgesetz, mit dem das Landesbeamten-Pensionsgesetz ergänzt wird

(9. Ergänzung zum Landesbeamten-Pensionsgesetz)

(L-210/6-XXIII)

A. Allgemeiner Tell

Auf Grund der Kompetenz der Länder gemäß Art. 21
B-VG wurden durch das Landesbeamten·Pensionsge-
setz, LGBI. Nr. 22/1966, und bisher acht Ergänzungen
zum Landesbeamten-Pensionsgesetz das Pensionsge·
setz 1965,BGBI. Nr. 340, und Novellen zu diesem Gesetz
in das oberösterreichische Landesbeamtenrecht - teil·
weisein etV'asabgeänderter Form - übernommen. Arti-
kelill des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 288/1988 sowie Ar·
tikel V des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 737/1988 enthal-
ten neuerlich Änderungen des Pensionsgesetzes 1965.
Der größteTeil davon bedarf ebenfalls der Übernahme in
das Landesbeamtenrecht; es handelt sich dabei im we-
sentlichen um folgende Neuerungen:

1. Senkung des Höchstalters für den Bezug des Waisen-
versorgungsgenusses vom 26. auf das 25. Lebensjahr
entsprechend ähnlichen Maßnahmen im ASVG;

2. Berücksichtigung der Beihilfen nach dem Arbeits-
marktförderungsgesetz beim Einkommensbegriff, der
für den Bezug des Steigerungsbetrages der Haus-
haltszulage maßgebend ist, sowie Gleichstellung der
Präsenz- und Zivildiener bei der Berechnung der
Höhe der Einkünffe aus nicht~elbständiger Arbeit;

3. Entrichtung eines besonderen Pensionsbeitrages für
die Anrechnung von Schul- und Studienzeiten als Ru-
hegenußvordienstzeiten;

4. Erhöhung der besonderen Pensionsbeiträge.

B. Im einzelnen

Zu Artikel I Z. 1 (§ 17 Abs. 2):

Die Bestimmung entspricht der des Artikels 111Z. 1 des
Gesetzes BGBI. Nr. 288/1988. Sie folgt damit der Än-
derung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
durch die Novelle BGBI. Nr. 604/1987 und der
44. ASVG·Novelle, 8GBI. Nr. 60911987.Es 5011 daher
auch im Landesbeamten-Pensionsgesetz die Alters·
grenze für die Kindeseigenschaft dahingehend geän-
dert werden, daßan die Stelle des 26. das 25. Lebens-
jahr tritt. Um Härtefälle zu vermeiden, soll der Waisen·
versorgungsgenuß bis zur Vollendung des 27. Le-
bensjahres gebühren, wenn die Studiendauer im Sin-
ne des § 2 Abs. 3 des Studienförderungsgesetzes
1983 nicht Überschrittenwird; im Fall der Überschrei-
tung der Studiendauer gebÜhrt der Waisenversor-
gungsgenußbis höchstens zur Vollendung des 27. le-
bensjahres, wenn einer der im Gesetz angeführten
qualifizierten Gründe für die Überschreitung der Stu-
diendauer vorliegt.

Zu Artikel I Z. 2 (§ 17 Abs. 5):

Wie in der entsprechenden Bestimmung des Artikels
111Z. 2 des bereits angeführten Bundesgesetzes sollen
damit die bisher nicht berücksichtigten Beihilfen nach
dem Arbeitsmarktförderungsgesetz in die Aufzählung
der für den Bezug des Waisenversorgungsgenusses
zu berücksichtigenden Einkünfte aufgenommen wer-
den. Präsenz- und Zivildiener sollen bei der Berech-
nung der Einkünfte gleichgestellt werden.
Diese Änderung wurde darüberhinaus zum Anlaß ge-
nommen, einige Zitierungen an inzwischen eingetrete-
neÄnderungen anzupassen und den durch zahlreiche
Novellierungen sehr unübersichtlich gewordenen § 17
Abs. 5 neu zu gliedern.

Zu Artikel I Z. 3 und 4 (§ 54 Abs. 3 und § 56 Abs. 2
111.a und Art. 111):

Auf Grund der 44. ASVG-Novelle werden Schul· und
Studienzeiten nicht mehr als (beitragsfreie) leistungs-
wirksame Ersatzzeiten behandelt. Im Pensionsrecht
der Beamten 5011 die gleiche Wirkung durch die Ände·
rung des § 56 Abs. 2 lit. a erzielt werden: Schul- und.
Studienzeiten werden nur noch gegen die Entrichtung
eines besonderen Pensionsbeitrages angerechnet
werden können.
Gemäß§ 54 Abs. 3 wird der Beamte dann, wenn er für
die Anrechnung von Ruhegenußvordienslzeiteneinen
besonderen Pensionsbeitragzu entrichten hätte, die
Anrechnung durch schriftliche Erklärung ganz oder
teilweise ausschließen können. Diese Änderungen
sollen die Beamten nicht betreffen, die vor dem In·
krafttreten der Neuregelung als Beamte angestellt
wurden.
Die Bestimmungen entsprechen - abgesehen vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens - im wesentlichen Art. 111
Z. 3 und 4 und Art. XIII Abs. 2 des Bundesgesetzes
BGBI. Nr. 288/1988; auf die Begründung in den Mate·
rialien zu diesen Regelungen des Bundesbeamten-
dienstrechtes wird verwiesen.

Zu Artikel I Z. 5 (§ 56 Abs. 3):

Durch die 26. Ergänzung zum Landesbeamtengesetz
soll der Pensionsbeitrag angehoben werden. Im
Gleichschritt dazu sollen auch die besonderen Pen-
sionsbeiträge erhöht werden. Diese Änderung ent-
spricht dem Inhalt des Artikels 111Z. 5 des Bundesge-
setzes BGBI. Nr. 288/1988.
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Zu Artikel 11Z. 1 und 2 (§ 17 Abs. 5 erster Satz und
§ 26 Abs. 3):

Die Änderungen der Zitate trsgen dem Umstand
Rechnung, daß an die Stelle des Einkommensteuer-
gesetzes t972, BGBI. Nr. 440, das Einkommensteuer-
gesetz 1988, BGBI. Nr. 400, tritt.

Zu Artikel 11Z. 3 (§ 56 Abs. 3):

Der Bundesgesetzgeber hat den Pensionsbeitrag der
Bundesbeamten in der 48. Gehaltsgesetz·Novelle,
·BGBI. Nr. 737/1988, erhöht; gleichzeitig wurden durch
Art. V Z. 3 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 737/1988
auch die besonderen Pensionsbeiträge nach Pen-
sionsrecht erhöht. Im Rahmen der 9. Ergänzung zum
Landesbeamten·Pensionsgesetz soll die Erhöhung
der besonderen Pensionsbeiträge nachvollzogen wer-
den. Auf die Begründung in den Materialien zu dieser
Regelung des Bundesbeamtendienstrechtes wird ver-
wiesen.

Zu Artikel IV (Inkrafttreten):

Artikel 111 des Bundesgesetzes8GBI. Nr. 288/1988 trat

Schwarzinger
Obmann

mit·l. Juli 1988 in Kraft. Insbesondere Art. I Z. 3 und
4 enthalten aber Regelungen, deren Rückwirkung auf
den 1. Juli zu hart erscheint. Der 1. September 1988
wird als Tag des Inkrafttretens deshalb gewählt, weil
die erforderlichen Vorbereitungen für eine geordnete
Vollziehung ab diesem Zeitpunkt bereits getroffen
werden konnten (Z. 1).

Der in Z. 2 angeführte Zeitpunkt des Inkrafttretens
entspricht dem Termin des Beginnes der Wirksamkeit
der diesbezüglichen Bestimmungen im Artikel X
Abs. 1 Z. 2 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 737/1988.

Der Ausschuß für Verfassung und Verwaltung bean-
tragt, der Hohe Landtag möge das Landesgesetz, mit
dem das Landesbeamten-Penslonsgesetz ergänzt
wird (9. Ergänzung zum Landesbeamten-Penslonsge-
setz), beschließen. Eine Textgegenüberstellung Ist
angeschlossen.

Linz, am 10. Mai 1989

Kogler
Berichterstatter

Landesgesetz

vom ,

mit dsm das Landesbeamten·Penslonsgesetz ergänzt wird
(9. Ergänzung zum Landesbeamten·Penslonsgesetz)

Der o.ö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Pensionsgesetz 1965, BGBI. Nr. 340, soweit es als
landesgesetzliche Vorschrift für Landesbeamte, ihre Hin·
terbliebenen und Angehörigen in Geltung steht (zuletzt
geändert durch die 8. Ergänzung zum Landesbeamten-
gesetz, LGBI. Nr. 33/1986), wird wie folgt geändert:

1. § 17 Abs. 2 hat zu lauten:

,,(2) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das
das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet
hat, gebührt auf Antrag ein monatlicher Waisenversor·
gungsgenuß, solange es sich in einer Schul· oder Be-
rufsausbildung befindet, die seine Arbeitskraft über-
wiegend beansprucht. Zur Schul- oder Berufsausbll-
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dung zählt auch ein angemessener Zeitraum für die
Vorbereitung auf die Ablegung der entsprechenden
Abschlußprüfungen und auf die Erwerbung eines aka-
demischen Grades. Hat das Kind das 25., aber noch
nicht das 27. Lebensjahr vollendet, so gebührt der
Waisenversorgungsgenuß, solange es ein ordent-
liches Studium betreibt und eine Studiendauer im
Sinne des § 2 Abs. 3 des Studienförderunl1sgesetzes
1983, BGBI. Nr. 436, nicht überschreitet. Uberschrei-
tungen wegen Erfüllung der Wehrpflicht, der Zivil-
dienstpflicht oder wegen sonstiger wichtiger Gründe
gemäß § 2 Abs. 3 letzter Satz des Studienförde-
rungsgesetzes 1983 sind hiebei außer Betracht zu
lassen."

2. § 17 Abs. 5 hat zu lauten:

,,(5) Einkünfte im Sinne dieses Landesgesetzes
sind die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 1972,
BGBI. Nr. 440, angeführten Einkünfte, soweit sie nicht
steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit gelten jedoch auch
1. wiederkehrende Unterhaltsleistungen,
2. wiederkehrende Geldleistungen aus der gesetz-

lichen Unfall- und Krankenversicherung, nach dem
Opferfürsorgegesetz, BGBI. Nr. 183/1947, dem
Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. Nr.
152, dem Heeresversorgungsgesetz, BGBI. Nr.
27/1964, dem Arbeitslosenversicherungsgesetz
1977, BGBI. Nr. 609, dem Karenzurlaubsgeldge-
setz, BGBI. Nr. 395/1974, dem Bundesgesetz über
die Gewährung von Überbrückungshilfen an ehe-
malige Bundesbedienstete, BGBI. Nr. 17411963,
und gleichartigen landesgesetzlichen Vorschriften,

3. die Barbezüge (abzüglich der Fahrtkostenvergü-
tung), die Verpflegung, die Abfindung für die Ver-
pflegung, der Familienunterhalt, die Wohnkosten-
beihilfe und die Entschädigung bei Übungen nach
dem Heeresgebührengesetz 1985, BGBI. Nr. 87,

4. die Geldleistungen nach § 3 des Bundesgesetzes
über die Entsendung von 'Angehörigen des Bun-
desheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBI.
Nr. 233/1965,

5, die Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungs-
gesetz, BGBI. Nr. 3111969, und

6. die Barbezüge (abzüglich des Quartiergeldes, des
Kleidergeldes, des Ersatzes der Kosten für Wasch-
und Putzzeug sowie der Reisekostenvergütung),
die Verpflegung, der Familienunterhalt und die
WohnkostenbeihIlfe nach dem Zivildienstgesetz
1986, BGBI. Nr. 679.

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge au-
ßer Betracht, die ein Kind, das sich in Schulausbil-
dung befindet, auf Grund einer ausschließlich wäh-
rend der Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Be-
schäftigung bezieht."

3. § 54 Abs. 3 hat zu laulßl\;

,,(3) Der Beamte kann die Anrechnung von Ruhege-
nußvordienstzeiten in jenen Fällen, In denen er einen
besonderen Pensionsbeitrag zu entrichten hätte,
durch schriftliche Erklärung ganz oder teilweise 'aus-
schließen. Dasselbe können seine Hinterbliebenen,
wenn er vor der Anrechnung der Ruhegenußvordienst-
zeiten gestorben ist."
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4. Im § 56 Abs. 2 lit. a ist die Zitierung ,,§ 53 Abs. 2
lit. g bis i" durch die Zitierung ,,§ 53 Abs. 2 lit. g" zu
ersetzen.

5. Im § 56 Abs. 3 werden ersetzt:

a) der Ausdruck ,,9 v.H." durch den Ausdruck
,,9,5 v. H.",

b) der Ausdruck· ,,4,5 v.H." durch den Ausdruck
,,4,75 v. H ....

Artikel 11

Das Pensionsgesetz 1956, BGBI. Nr. 340, soweit es als
landesgesetzliche Vorschrift für Landesbeamte, ihre Hin-
terbliebenen und Angehörigen in Geltung steht (zuletzt
geändert durch die 8. Ergänzung zum Landesbeamten-
Pensionsgesetz, LGBI. Nr. 33/1986), wird wie folgt ge-
ändert:

1. Im § 17 Abs. 5 erster Satz ist das Zitat ,,§ 2 des Ein·
kommensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440," durch
das Zitat ,,§ 2 des Einkommensteuergesetzes 1988,
BGBI. Nr. 400," zu ersetzen.

2. Im § 26 Abs. 3 ist das Zitat ,,§ 16 Abs. 3 des Einkom-
mensteuergesetzes 1972, BGBI. Nr. 440," durch das
Zitat ,,§ 16 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes
1988" zu ersetzen.

3. § 56 Abs. 3 hat zu lauten:

,,(3) Die Bemessungsgrundlage des besonderen
Pensionsbeitrages bildet das Gehalt, das dem Beam-
ten für den ersten vollen Monat seiner Dienstleistung
gebührt hat, einschließlich der ruhegenußfähigen Zu·
lagen, der Zulagen, die Anspruch auf Zulagen zum
Ruhegenuß begründen, und allfälliger Teuerungszula-
gen. Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden
vollen Monat der unbedingt angerechneten Zeiten

vom 1. Jänner 1989 bis zum 31. Dezember 1989
9,75 v. H. und
ab 1. Jänner 1990 10,0 v.H.

der Bemessungsgrundlage. Für die Zeiten, die be-
dingt für den Fall der Versetzung in den Ruhestand
wegen Dienstunfähigkeit, für den Fall des Übertrittes
in den Ruhestand oder für den Fall des während des
Dienststandes eingetretenen Todes des Beamten an-
gerechnet worden sind, ermäßigt sich der Hundertsatz

vom 1. Jänner 1989 bis zum 31. Dezember 1989
auf 4,9 v. H. und
ab 1, Jänner 1990 auf 5,0 v. H."

Artikel 111

Auf Beamte, deren öffentlich-rechtliches Dienstverhält-
nis vor dem 1. September 1988 begründet wurde, sind
§54 Abs. 3 und §56 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 des Pensions-
gesetzes 1965 in der bis zum Ablauf des 31. August 1988
geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Artikel IV

Es treten in Kraft:
1. Artikel I und 111rückwirkend mit 1. September 1988;
2. Artikel 11rückwirkend mit 1. Jänner 1989.
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Tex t g e gen übe r s tel 1 u n g

Landesbeamten-Pensionsgesetz

Geltende Fassung

S 17 Abs. 2:

(2) Dem älteren Kind eines verstor-
benen Beamten, das das 26. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, ge-
bührt auf Antrag ein monatlicher
Waisenversorgungsgenuß. solange es
sich in einer Schul- oder Berufs-
ausbildung befindet, die seine Ar-
beitskraft überwiegend beansprucht.
Zur Schul- oder Berufsausbildung
zählt auch ein angemessener Zeit-
raum für die Vorbereitung auf die
Ablegung der entsprechenden Ab-
schlußprüfungen und auf die
Erwerbung eines akademischen
Grades. Ist die Schul- oder Berufs-
ausbildung durch Erfüllung der
Wehrpflicht, durch Krankheit oder
ein anderes unüberwindbares Hinder-
nis verzögert worden.. so gebührt
der Waisenversorgungsgenuß über das
26. Lebensjahr hinaus für einen der
Dauer der Behinderung angemessenen
Zeitraum.

Regierungsvorlage

Artikel I.

Das Pensionsgesetz 1965. BGB1.Nr. 340.
soweit es als landesgesetzliche Vor-
schrift für Landesbeamte. ihre Hinter-
bliebenen und Angehörigen in Geltung
steht (zuletzt -geändert durch die 8. Er-
gänzung zum Landesbeamtengesetz, LGB1.Nr.
33/1986). wird wie folgt geändert:

1. S 17 Abs. 2 hat zu lauten:

"(2) Dem Kind eines verstorbenen Be-
amten, das das 18., aber noch nicht
das 25. Lebensjahr vollendet hat, ge-
bührt auf Antrag ein·monatlicher Wai-
senversorgungsgenuß, solange es sich
in einer Schul- oder Berufsausbildung
befindet, die seine Arbeitskraft über-
wiegend beansprucht. Zur Schul- oder

.Berufsausbildung zählt auch ein ange-
messener Z~itraum für die Vorbereitung
auf die Ablegung der entsprechenden
Abschlußprüfungen und auf die
Erwerbung eines akademischen Grades.
Hat das Kind das 25., aber noch nicht
das 27. Lebensjahr vollendet, so ge-
bührt der Waisenversorgungsgenuß,so-
lange es ein ordentliches Studium be-
treibt und eine Studiendauer im Sinne
des S 2 Abs. 3 des Studienförderungs-
gesetzes 1983. BGB1.Nr. 436, nicht
überschreitet. Überschreitungen wegen
Erfüllung der Wehrpflicht. der Zivil-
dienstpflicht oder wegen sonstiger
wichtiger Gründe gemäß S 2 Abs. 3
letzter Satz des Studienförderungsge-
setzes 1983 sind hiebei außer Betracht



S 17 Abs. 5:.

(5) Einkünfte im Sinn dieses Lan-
desgesetzes sind die im S 2 des
Einkommensteuergesetzes 1972.
BGB1.Nr. 440. angeführten Einkünf-
te, soweit sie nicht steuerfrei
sind. Als Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit gelten jedoch auch
a) wiederkehrende Unterhaltslei-

stungen,
b) wiederkehrende Geldleistungen

aus der gesetzlichen Onfall- und
Krankenver~icherung, nach dem
Opferfürsargegesetz, BGBl.Nr.
183/1947, dem Kriegsopfer~ersor-·
gungsgesetz 1957, BGB1.Nr. 152,
dem Heeresversorgungsgesetz, .
BGB1.Nr~ 27/1964, dem Arbeits-
losenversicherungsgesetz 1977,
BGB1.Nr. 609, dem Bundesgesetz
über Geldleistungen an öffent-
lich Bedienstete während des
Karenzurlaubes aus AnlaB der
Mutterschaft, BGB1.Nr. 395/1974,
dem Bundesgesetz über die Gewäh-
rung von Überbrückungshilfen an
ehemalige Bundesbedienstete,
BGB1.Nr. 174/1963, und nach
gleichartigen landesgesetzlichen
Vorschriften,

c) die Barbezüge, die verpfegung,
die ·Abfindung fUr die Verpfle-
gung, der Familienunterhalt, die
Wohnkostenbeihilfe und die Ent-
schädigung bei Übungen nach dem
HeeresgebUhrengesetz 1985,
BGB1.Nr. 87, Geldleistungen nach
S 3 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über die Entsendung von Angehö-
rigen des Bundesheeres zur
Hilfeleistung in das Ausland,
BGB1.Nr. 233/1965, sowie die
Barbezüge, der Familienunterhalt
und die Wohnkostenbeihilfe nach
dem Zivildienstgesetz.

Bei der Ermittlung
bleiben Bezüge außer
ein Kind, das sich in

der Einkünfte
Betracht, die
Schulausbil-

- 2 -

zu lassen."

2. S 17 Abs. 5 hat zu lauten:

"(5) Einkünfte im Sinn dieses Landes-
gesetzes sind die im S 2 des Ein-
kommensteuergesetzes 1972, BGB1.Nr.
440. angeführten Einkünfte. soweit sie
nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit gelten
jedoch auch
1. wiederkehrende

stungen,
2. wiederkehrende Geldleistungen aus

der gesetzlichen Onfal1- und
Krankenversicherung, nach dem Op-
ferfürsorgegesetz,. BGB1.Nr.
·183/1947, dem Kriegsopferversor-
gungsgesetz 1957, BGB1.Nr. 152, dem
Heeresversorgungsgesetz, BGB1.Nr.
27/1964, dem Arbeitslosenversiche-
rungsgesetz 1977, BGB1.Nr. 609, dem
Karenzurlaubsgeldgesetz, BGB1.Nr.
395/1974,. dem Bundesgesetz über die
Gewährung von Überbrückungshilfen

.an ehemalige Bundesbedienstete,
BGB1.Nr. 174/1963, und gleichar-
tigen landesgesetzlichen Vor-
schriften,

3. die BarbezUge (abzüglich der Fahrt-
kostenvergUtung), die Verpflegung,
die Abfindung für die Verpflegung,
der Familienunterhalt, die Wohn-
kostenbeihilfe ·und die Entschädi-
gung bei Übungen nach dem Heeresge-
bührengesetz 1985, BGB1.Nr. 87, .

4. die Geldleistungen nach S 3 des
Bundesgesetzes über die Entsendung
von Angehörigen des Bundesheeres
zur Hilfeleistung in das Ausland,
BGB1.Nr. 233/1965,

5. die Beihilfen nach dem
marktförderungsgesetz,
31/1969, und

6. die Barbezüge (abzügllch des Quar~
tiergeldes. des Kleidergeldes, des
Ersatzes der Kosten für Wasch- und
Putzzeug sowie der Reisekostenver-
gütung), die Verpflegung, der Fami-
lienunterhalt und die Wohnkosten-
beihilfe nach dem Zivildienstgesetz
1986, BGBl.Nr. 679.

Unterhaltslei-

Arbeits-
BGBl.Nr.



dung befindet, auf Grund einer aus-
schließlich während der Schul(Hoch-
schul)ferien ausgeübten Beschäf-
tigung bezieht.

S 54 Abs. 3:

(3) Der Beamte kann die Anrechnung
von Ruhegenußvordienstzeiten durch
schriftliche Erklärung ganz oder
teilweise ausschließen. Dasselbe
können seine Hinterbliebenen, wenn
er vor der Anrechnung ·der Ruhege-
nußvordienstzeiten gestorben ist.

- 3 -

Bei der Ermittlung der Einkünfte blei-
ben Bezüge außer Betracht, die ein
Kind, das sich in Schulausbildung be-
findet, auf Grund einer ausschließlich
während der Schul(Hochschul)ferien
ausgeübten Beschäftigung bezieht."

3. S 54 Abs. 3 hat zu lauten:

"(3) Der Beamte kann die Anrechnung
von Ruhegenußvordienstzeiten in jenen
Fällen, in denen er einen besonderen
Pensionsbeitrag zu entrichten hätte,
durch schriftliche Erklärung ganz oder
teilweise ausschließen. Dasselbe kön-
nen seine Hinterbliebenen, wenn er vor
der Anrechnung der Ruhegenußvordienst-
zeiten gestorben ist."

4. Im S 56 .Abs. 2
Zitierung ·53 Abs.
durch die Zitierung
zu ersetzen.

lit. a ist die
2 lit. 9 bis i·
"53 Abs. 2 lit. g"

5. Im S 56 Abs. 3 werden ersetzt:
al der Ausdruck "9 v.H. " durch den

Ausdruck "9,5 v.H.",
b) der Ausdruck "4,5 v.H." durch den

Ausdruck "4,75 v .H....

Artikel II

Das Pensionsgesetz 1956, BGBf.Nr. 340,
soweit es als landesgesetzliche Vor-
schrift fUr Landesbeamte, ihre Hinter-
bliebenen und Angehörigen in Geltung
steht (zuletzt geändert durch die 8. Er-
gänzung zum Landesbeamten-Pensionsgesetz,
LGB1.Nr. 33/1986), wird wie folgt geän-
dert:

1. Im S 17 Abs. 5 erster Satz ist das Zi-
tat "S 2 des Einkommensteuergesetzs
1972, BGB1.Nr. 440," durch das Zitat
·S 2 des Einkommensteuergesetzes 1988,
BGB1.Nr. 400,· zu ersetzen.

2. Im S 26
Abs. 3

Abs. 3 ist das Zitat "s 16
des Einkommensteuergesetzes
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S 56 Abs. 3:

(3) Die Bemessungsgrundlage des be-
sonder.en"Pensionsbei trages bildet
das Gehalt. das dem Beamten für den
ersten vollen Monat seiner Dienst-
leistung gebührt hat. einschließ-
lich der ruhegenußfähigen Zulagen.
der Zulagen, die Anspruch auf Zu-
lagen zum Ruhegenuß begründen. und
allfälliger Teuerungszulagen. Der
besondere Pensionsbeitrag beträgt
für jeden vollen Monat der unbe-
dingt angerechneten Zeiten 9 v.H.
der Bemessungsgrundlage. Für die
Zeiten. die bedingt für den Fall
der Versetzung in·den Ruhest~nd we-
gen Dienstunfähigkeit. für den Fall
des Übertrittes .in den Ruhestand
oder für den Fall des während des
Dienststandes eingetretenen Todes
des Beamten angerechnet worden
sind. ermäßigt sieh der Hundertsatz
auf 4,5 v.R.

~.-----------------
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1972,
"S 16
setzes

BGB1.Nr. 440," durch das Zitat
Abs. 3 des Einkommensteuerge-
1988" zu ersetzen.

3. S 56 Abs. 3 hat zu lauten:

"(3) Die Bemessungsgrundlage des be-
sonderen Pensionsbeitrages bildet das
Gehalt, das dem Beamten für den ersten
vollen Monat seiner Dienstleistung ge-
bÜhrt hat. einschließlich der ruhege-
nußfähigen Zulagen. der Zulagen. die
Anspruch auf Zulagen zum Ruhegenuß be-
gründen, und allfälliger Teuerungszy -
l~_gen. Der besondere Pensionsbeitrag
beträgt für jeden vollen Monat der un-
bedingt angerechneten Zeiten vom
1. Jänner 1989 bis zum 31. Dezember
1989 9.75 v.H. und ab 1. Jänner 1990
10,0 v.H. der Bemessungsgrundlage. Für
die Zeiten. die bedingt für den Fall
der Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit. für den Fall des
Übertrittes in den Ruhestand oder für
den Fall des während des Dienststandes
eingetretenen Todes des Beamten ange-
rechnet worden sind. ermäßigt sich der
Hundertsatz vom 1. Jänner 1989 bis zum
31. Dezember 1989 auf 4.9 v:H. und ab
1. Jänner 1990 auf 5.0 v.H."

Artikel III

Auf Beamte. deren ~ffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis vor dem 1. September
1988 begründet wurde; sind S 54 Abs. 3
und S 56 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 des
Pensionsgesetzes 1965 in der bis zum Ab-
lauf des 31. August 1988 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

Artikel IV

Es treten in Kraft:
1. Artikel I und 111 rückwirkend mit

1. September 1988:
2. Artikel 11 rückwirkend mit 1. Jänner

Hl89.


